
munismus herausgearbeitet warden 
sind, ebenfalls auf das Problem der 
Kriminalität einging. Engels wies 
darauf hin, daß Moralprinzipien und 
verbrecherische Übergriffe durch den 
Charakter der ökonomischen Ver
hältnisse bestimmt werden, und 
schrieb: „In einer Gesellschaft, wo 
die Motive zum Stehlen beseitigt 
sind, wo also auf die Dauer nur noch 
höchstens von Geisteskranken ge
stohlen werden kann, wie würde da 
der Moralprediger ausgelacht wer
den, der feierlich die ewige Wahr
heit proklamieren wollte: Du sollst 
nicht stehlen!“33

Abschließend ist zu bemerken, daß 
die Ansichten von Marx und Engels 
zur Kriminalität und zum Strafrecht 
in der bürgerlichen juristischen Li
teratur entweder entstellt oder, was 
häufiger geschieht, einfach mit Still
schweigen übergangen werden. Ein 
charakteristisches Beispiel dafür soll 
hier genügen. In dem unlängst er
schienenen Buch des englischen Kri
minologen L. Radzinowiczs „Ideo
logie und Kriminalität“, das An
spruch darauf erhebt, eine objektive 
Einschätzung der Haupttendenzen in 
der Kriminologie zu geben, wird der 
Name Engels nicht einmal erwähnt, 
und von Marx’ Werken wird dort nur 
die Arbeit „Zur Kritik der politischen 
Ökonomie. Einleitung“ genannt.34 
In diesem Zusammenhang wird die 
Aufgabe besonders aktuell, den ver
dienstvollen Beitrag zu würdigen, 
den die Begründer des Marxismus 
für die wissenschaftliche Lösung der 
Probleme der Kriminalität und des 
Strafrechts geleistet haben. Die 
gründliche, schöpferische Aneignung 
des von Marx und Engels hinterlas- 
senen reichen theoretischen Erbes 
ist eine notwendige Voraussetzung 
für die weitere erfolgreiche Entwick
lung der sozialistischen Strafrechts
wissenschaft und der Kriminologie.

33 к. Marx / F. Engels, Werke, Bd. 20, S. 95, 
russ.; deutsch: Werke, Bd. 20, Berlin 
1962, S. 87

>4 vgl. L. Radzinowicz, Ideology and 
Crime, London 1966, S. 42.
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